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Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            LV/GF 2024 23.04.2024 

An 
LV-Vorstand, KV-Vorsitzende 
Vereine im Landesverband 
 

    Einladung  
zur LV-Jahreshauptversammlung  

Termin: 26. Mai 2024 um 10:00 Uhr, Besenbinderhalle in 55779 Heimbach 
 

Tagesordnung zur JHV 2024 

 
TOP 1: Begrüßung 
TOP 2: Feststellung der Anwesenden und Annahme der Tagesordnung 
TOP 3: Totenehrung 
TOP 4: Grußworte der Gäste 
TOP 5: Niederschrift der LV-Jahreshauptversammlung 2023 
TOP 6: Ehrungen 2024 
TOP 7: LV-Angelegenheiten 
 7.1 Bericht von der 57. LV-Schau, Ausstellungsleiter Lothar Bauer 
 7.2 Vergabe der 59. LV-Schau und folgende LV-Schauen 
 7.3 Vergabe der LV-Jahreshauptversammlung 2025 und folgende 
 

TOP 8: Jahresbericht des LV-Vorsitzenden 
TOP 9: Bericht des LV-Schatzmeisters 
TOP 10: Bericht der Kassen-Revisoren 
TOP 11: Aussprache zu den Berichten 
TOP 12: Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes gemäß § 9 der LV-Satzung 
TOP 13 Änderung der LV-Satzung 
 

TOP 14: Wahlen gemäß § 11 der LV-Satzung  
14.1   Wahl stellv. LV-Vorsitzende/r 

 14.2 Wahl Referent/in für Ausstellungen 
 14.3 Wahl Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit für 2 Jahre 
 14.4 Ergänzungswahl zum LV-Schiedsgericht 

14.5   Wahl eines Kassenprüfers/in   
14.6   Bestätigung des Abteilungsleiters Vereinigte Clubs    

    

TOP 15: Anträge der Abteilungen 
TOP 16: Verschiedenes, Wünsche, Anregungen 
 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
  

 
 
 
 
 
 
 

Mittagspause: ca. 11:30 Uhr 

 

Im Anschluss der JHV findet die 

Jugendleiterversammlung statt.  

Teilnahme aller KV-Jugendleiter 
 

 
 
 
Heinz-Günter Runkel,  
LV-Geschäftsführer  
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Satzungsänderung 

§ 3 Mitgliedschaft  

a) Die Mitgliedschaft ist freiwillig und kann von allen Kaninchenzuchtvereinen,  

Kleintierzuchtvereinen und Züchtergemeinschaften (nachstehend Verein genannt), die im  

Verbandsgebiet ihren Sitz haben, erworben werden. Die ordentliche Mitgliedschaft  

können außerdem staatliche und von der Landwirtschaftskammer eingerichtete  

Forschungs- und Versuchsinstitute sowie die Anstalten für Leistungsprüfungen in der  

Kaninchenzucht erwerben. Für Einzelpersonen ist eine Mitgliedschaft im LV nicht  

vorgesehen.  

b) Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, welche die  

Ziele des LV unterstützen wollen. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht. sie sind  

von Pflichtbeiträgen befreit.  

c) Personen, die den LV oder die von ihm vertretenden Interessen besonders gefördert  

haben, können auf Vorschlag des geschäftsführenden Vorstandes von der  

Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Über die Ernennung zum  

Ehrenmitglied wird eine Urkunde ausgestellt.  

d) Anträge auf Erwerb der ordentlichen oder fördernden Mitgliedschaft sind durch  

Einschreiben dem Vorstand einzureichen. Mit dem Aufnahmeantrag wird die Satzung des  

LV anerkannt.  

e) Über die Aufnahme ordentlicher oder fördernder Mitglieder entscheidet der  

geschäftsführende Vorstand.  

Die Mitgliedschaft der angeschlossenen Kaninchenzuchtvereine erstreckt sich  

sowohl auf den Verein selbst als auch auf jedes Mitglied des Vereins. Nichtmitglieder  

haben keinerlei Anspruch auf Wahrung ihrer Belange durch den Landesverband. 

f) Der Landesverband besteht aus mindestens drei Kreisverbänden und diese Kreisverbände 

aus mindestens drei Tätoführende Vereine und wiederum diese aus drei Mitgliedern. 

 

In roter Schrift: wird ersatzlos gestrichen 

In blauer Schrift: (f) wird hinzugefügt 
 


